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Merkblatt Sonderabfälle 
 

 
 
Im Haushalt fallen Stoffe an, die als Sonderabfall zu betrachten sind und zum Schutze unserer 
Umwelt einen speziellen Entsorgungsweg benötigen. 
 
Die Sonderabfälle sind nicht zu verwechseln mit den Siedlungsabfällen, die der Kehrichtabfuhr  
übergeben werden. Unter Haushalt-Sonderabfällen verstehen sich Abfälle, die im Haushalt, Hob-
by- und Freizeitbereich, Garage etc. anfallen und die auf Grund ihrer chemischen und physikali-
schen Eigenschaften nicht gemeinsam mit den üblichen Haushaltabfällen gesammelt und behan-
delt werden können. Dies sind im Einzelnen: 
Spraydosen (nicht leer), Chemikalien, Medikamente, Fotochemikalien, Quecksilberabfälle, Farben, 
Lacke, Kleber, Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel, Lösungs- und Reinigungsmittel 
und Leuchtstoffröhren (Neonröhren). 
Nicht entgegengenommen werden Trockenbatterien. Da für diese bereits beim Kauf eine vorgezo-
gene Entsorgungsgebühr bezahlt wurde, sind diese nach Gebrauch der Verkaufsstelle zurückzu-
geben. Auch Autobatterien (Blei-Akkus) sind den Verkaufsstellen zurückzugeben. 
 
 
1. Abgabestellen 

 Öffentliche Abgabestelle für Sonderabfälle und Gifte ist in der ARA Appenzell 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag, 0730 Uhr - 1200 Uhr 

 Oberegg: kleinere Mengen in der Drogerie Horsch 
 In den Drogerien, Apotheken und bei den Ärzten können die restlichen Medikamente abge-

geben werden. 
 Der Fachhandel nimmt Sonderabfälle entgegen, die er verkauft hat. 

 
 
2. Abgabemengen und Kosten 

 Pro Jahr, für Private und Gewerbe bis 25 kg gratis, ein-
schliesslich Verpackung und Behälter. 

 Über 25 kg Grundgebühr Fr. 5.-- 
Zuschlag pro kg Fr. 5.-- 

 Gewerbe: max. 100kg pro Lieferung und max. 300 kg pro 
Kalenderjahr. 

 Sonderabfälle die nicht angenommen werden, siehe "Reg-
lement über Sonder- und Giftabfälle der Sammelstellen 
(Art. 2)". 

 
 
3. Abgabeart 

 Sonderabfälle und Gifte sind in der Originalverpackung und Behältern abzugeben. 
 Zusammenleeren oder mischen ist verboten. 

 
 
4. Information und Auskunft 

Haben Sie noch Fragen? Das Amt für Umweltschutz, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell (Tele-
fon 071 - 788 93 41) steht Ihnen für Auskünfte während den Bürozeiten gerne zur Verfügung. 

 


